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114 Miszellen — Mélanges

Taabbata Sharran, ein unternehmender, kithner, gewalttitiger Mann brach
mit einer Raubschar von Hause auf. Als er an den Eingang von Idam kam,
fand er eine Niederlassung, in der nur Frauen zuhause waren.ausser einem
einzigen Manne. Als dieser den Taabbata gewahrte, geriet er in Furcht vor
ihm. Und er ging zu den Frauen, und sie losten auf sein Geheiss ihre Haare
auf und trugen ihre Rocke als Uberwiirfe nach Minnerweise und nahmen von
ihren Zelten Stangen, welche Schwerter vorstellen sollten, und hiingten sie an
Wehrgehenken, welche er daran gemacht hatte, iiber die Achseln. Dann machte
cr sich mit ihnen auf, indem er sie wie Kriegervolk antrieb und anschrie, so-
dass er Taabbata und seine Gefihrten in Furcht versetzte.

Bern. S. Singer.

Bergspiegel.
(Zu Archiv XXI, 219 £f)

Einen dhnlichen Ruf wie Mattmann Kandi in Luzern genoss der jiingst
verstorbene Scharfrichter Mengis. Das  Berner Tagblatt“ vom 1. Februar 1918
berichtete nach den ,Basler Nachrichten“: Vor einigen Jahren verschwand auf
dem Schwarzwald ein Midchen, KEs wurde allerhand gemunkelt, aber die
Untersuchung férderte nichts zu Tage. Der eigene Vater stand im Verdacht,
und nachdem er dies inne wurde, erklirte er offen, dass er zum Mengis nach
Rheinfelden gehe, seine Unschuld werde sich dann schon erweisen. Das wirkte,
wie den ,B. N.“ geschrieben wird. Man sagte sich, ein Mensch mit einem
schlechten Gewissen geht doch nicht zum Mengis. Der Mann kam also zum
Mengis und erziihlte ihm seinen Fall, Mengis sah ihn scharf an, drehte seinen
martialischen Schnurrbart und frug ihn, ob er ihm nun alles gesagt habe, auf
dessen Bejahung forderte er den Mann auf, in den an der Wand hingenden
Spiegel zu schauen. _So, und was haben Sie gesehen?“  Nichts“ sagte der
Mann. ,Nun dann gehen Sie nach Hause, und wenn Sie die Gartentiir dffnen,
wird der Morder in der Nihe des Hauses sein. Die Medizin wirkte. Nach
einigen Tagen wurde er verhaftet wegen seines auffilligen Benehmens und er-
klarte vor dem Untersuchungsrichter: ,Der Mengis in Rheinfelden hat einen
Spiegel, wo man jeden, der eine Schlechtigkeit begangen hat, drin sieht.“ Herr
Mengis wurde dann als Zeuge vor Gericht geladen. Der Richter fragte ihn,
ob das stimme mit dem Spiegel, worauf er antwortete: ,Sid dr au no so dumm ?*
Wegen Beamtenbeleidigung erhielt er dann eine Geldbusse.

Sonst s. noch iiber Bergspiegel meine ,Aufsiitze und Vortrige“, Seite 39,
Anmerkung 1,

Bern. S. Singer.

Zur Sitte der Kiltspriiche.

In seiner eingehenden Abhandlung iiber die Kiltspriiche (ArcHiv 18, 121)
fiihrt P. Geiger als élteste Anspielung ein Gedicht von J. Biirkli aus dem Jahre
1783 an. Etwas Ahnliches scheint gemeint zu sein, wenn Felix Platter in
seiner Selbstbibliographie (hrg. von Fechter, Basel 1840, S. 166) von seiner Ver-
lobungszeit (1557) sagt: ,Ich gieng hernoch oft spazieren in meiner zukiinftigen
hus, doch so viel miiglich heimlich, do ich vil narrenwerk, wie die leut thunt,
so sy by iren liebsten sindt, anfing und redet, doruf sy mir bescheidenlich
(witzig, schlagfertig) kont antworten.* E. H-K.



	Zur Sitte der Kiltsprüche

